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1933

«DER SCHWEIZER SOLDAT>»

255

den muB man unbedingt auch als vollwertigen Soldaten
gelten lassen. Daran werden auch diejenigen nicht deu-
teln wollen, die den Ehrentitel « Soldat » etwas allzu ei-
genmachtig nur fiir sich beanspruchen.

Es kann bei einer restlosen Pflichterfiillung des Fou-
riers auch nicht die Rede sein von einem « Schonhaben »
im Sinne von « Nichtstun ». Ein Fourier, der auf solches
spekuliert, wird sich dort, wo der Quartiermeister und
vor allem der Einheitskommandant auf gute Arbeit hal-
ten, ganz griindlich die Finger verbrennen. Er wird es
erleben, dall er schon vor dem Wiederholungskurs einen
Verpflegungsplan ausarbeiten und gewisse Bestellungen
veranlassen muB, daB er wihrend der ersten Dienst-
woche gerade knapp Zeit zur Erledigung der notwen-
digen schriftlichen Arbeiten, zur Uebernahme und Ein-
magazinierung der bestellten Verpflegungsartikel, zum
zwei- bis dreimaligen Ausriicken mit der Einheit und zur
Teilnahme an einer vom Quartiermeister geleiteten Feld-
dienstiibung hat. Dann ist bereits die zweite Woche mit
den Manovern angeriickt, und die manchmal recht
schwierige Aufgabe, die Einheit widhrend der strapazio-
sen Manovertage geniigend und moglichst regelmiBig
zu verpflegen, nimmt nun erst recht die Zeit und das
Konnen des Fouriers in Anspruch. Hier darf er aber auch
den schonsten Lohn fiir seine Arbeit empfangen, denn
wer wiirde nach beendigtem Gefecht das Auftauchen des
Fouriers mit seiner Kiiche nicht freundlich begriilien?
Wo dieser zeitfiillende und rassige, um nicht zu sagen
hastige Betrieb fehlt, wo der Fourier nicht sozusagen
unausgesetzt zu tun hat, wo er sich ldnger als notig
auf seinem Biiro verschanzt und an den Tagen, wo die
Truppe auBerhalb des Kantonnements aus den Feldkii-
chen oder den Kochkisten verpflegt wird, nicht dabei ist,
da muB etwas nicht stimmen. Es wird aber auch allsogleich
an den Tag kommen in Form ungenauer administrativer
Arbeiten, in Klagen der Truppe iiber mangelhafte Ver-
pflegung usw. Da hLeiBt es dann fiir den Einheitskom-
mandanten scharf zupacken, um der Versuchung des
Fouriers, die Besonderheiten seines Grades und die Selb-
stindigkeit, die er ihm 14Bt, zu miBbrauchen, gleich am
Anfang griindlich zu wehren.

Ich glaube zusammenfassend sagen zu diirfen, dal
der Fourier so gut wie der Feldweibel eine hochst acht-
bare Stellung in unserer Armee einzunehmen berufen ist
und darauf Anspruch erheben darf, als vollgiiltiger Sol-
dat gewertet zu werden. Der Unterschied zwischen Feld-
weibel und Fourier besteht also letzten Endes darin, daB
beide besonders geartete Pflichtenkreise zu betreuen
haben, die aber in ihrer sinnvollen Zusammenwirkung
auf ein und dasselbe Ziel lossteuern, das Ziel namhch
das Wohl der Einheit sicherzustellen.

Militérisches Allerlei

Der Bundesrat hat in den letzten Tagen die Vorschlige be-
raten, die er auf Grund der im Dezember von Nationalrat Wal-
ther und Stidnderat Béguin zum Schutz der offentlichen Ord-
nung den eidgenossischen Riten unterbreiten will. Der Ent-
wurf zu einem entsprechenden Spezialgesetz liegt bereits vor.
Die geistige Verwirrung unter den Gegnern staatlicher Ord-
nung und antimilitaristischen Hetzern hat bei uns Bliiten ge-
trieben, deren Weiterentfaltung aus vernunftmdBigen und
staatserhaltenden Erwidgungen heraus verhindert werden mub.
Wir sind ja bereits so beschimend weit, daB Bundesrite, die
zu vaterlindischen Fragen in offentlichen Vortrigen ihre freie
Meinung HuBern wollen, mit starken Polizeiaufgeboten gegen
radaulustige und unverantwortliche Elemente geschiitzt werden
miissen. DaB daneben aber auch eine erstaunliche Liicke in un-
serer Gesetzgebung. es zuldBt, daB die Aufforderung zum Un-
gehorsam gegeniiber militdrischen Befehlen und die Aufreizung
zur Dienstverweigerung nur im aktiven Dienst, nicht aber in
Friedenszeiten strafrechtlich erfaBt werden kann, illustriert
zur Geniige, wie notwendig straffere MaBnahmen zum Schutze
der offentlichen Ordnung geworden sind, namentlich auch im

findigkeiten verteidigen wie sie wollen:

Hinblick auf eine gewissenlose Presse, die in unverschimter
Hetze gegen Staat und Biirgertum keine Grenzen kennt und
unter dem Schutze einer allzu weitherzig ausgelegten Presse-
freiheit glimmende Feuerchen in wahrhaft erschreckender Weise
nahrt. Der scharfe Zugriff der neuen deutschen Regierung ge-
gen staatsfeindliche Elemente wird unserm Lidndchen vermut-
lich zudem eine Masse Fliichtlinge bescheren, denen gegeniiber
bei unruhigem Verhalten das neue Spezialgesetz willkommene
Handhabe bietet.

Die Behandlung der Motion Walther im Nationalrat hat
den festen und geschlossenen Willen der biirgerlichen Rats-
mitglieder gezeigt, skandaldse, gegen Ruhe und Ordnung ge-
richtete Vorfille und die Untergrabung der Armee nicht weiter
ungestraft zu dulden. Die Opposition von links zeichnete sich,
obwohl sie in der Ablehnung der Motion einstimmig war, durch
ziemliche Zerfahrenheit aus. SchlieBlich wurde die Motion
Walther mit 94 gegen 41 Stimmen angenommen. Die Vorlage
des Bundesrates soll bei nadchster sich bietender Gelegenheit
beraten werden. % %

Der Schweizerbiirger liebt die Ordnung im eigenen Haus.
Das hat der warme Empfang deutlich gezeigt, der Herrn Oberst-
divisiondr Sonderegger in Ziirich zuteil geworden ist, als er
im SchoBle der Allgemeinen Offiziersgesellschaft und weiterer
militdrischer Vereine seine Ansichten iiber militdrischen Ord-
nungsdienst klarlegte. Als Kommandant der Ordnungstruppen
in Ziirich in den ernsten Tagen des Generalstreiks von 1918 und
1919 verfiigt er iiber wertvolle Erfahrungen, die in seinem
iiberaus interessanten und lehrreichen Referat volle Verwer-
tung fanden. Der langanhaltende, warme Beifall, der Herrn
Oberstdivisiondr Sonderegger zuteil wurde bei der Feststellung
am Schlusse seiner Ausfiihrungen: « Wir wollen nicht Ordnung
auf der StraBe, sondern iiberhaupt im Innern unseres Staates »
beweist, daB unsere Biirgerschaft bereit ist, jede Mallnahme zu
unterstiitzen, die langersehnte bessere Ordnung und zuver-
lassigen Schutz vaterldndischer Einrichtungen bringen soll.

* * *

Unsere antimilitaristischen Pfarrer haben es als notwendig
erachtet, einen Protest zu erlassen, gegen die militdrgericht-
liche Verurteilung eines riickfallig den Dienst verweigernden
Sanititssoldaten. Ist das nicht ebenfalls geistige Verirrung?:
Der Sanitdtssoldat, der im Ernstfall in Ausiibung christlicher

' Nichstenliebe sich der verwundeten und hiliebediirftigen Ka-

meraden annehmen soll, wird von Pfarrherren in der Verweige-
rung dieser menschlich und soldatisch gleich hochstehenden
Pilicht unterstiitzt nur deswegen, weil die Ausiibung derselben
ihm vom Staate auferlegt worden ist. Die Herren mogen ihren
Standpunkt in wortklauberischen juristisch-religiosen Spitz-
im unverhetzten, staat-
liche Ordnung liebenden Volke wird man eine derartige Geistes-
verfassung nie anerkennen, sondern sie als AusfluB politischer
Intoleranz und als staatsgegnerische Handlung verurteilen, die
im beruflichen Wirkungskreis christlicher Seelsorger weder
vorgesehen, noch innerlich begriindet ist.
¥ ¥ ¥

Anfangs April, mit Beginn der diesjahrigen Aushebung, trat
die neue Ordnung iiber die Aushebung der W ekrpflichtigen
provisorisch fiir ein Jahr in Kraft. Sie bezweckt eine straffere
Leitung und gleichmaBigere Durchfiithrung unter Beriicksich-
tigung der heutigen Verhdltnisse. Durch eine zentrale Leitung
wird nicht nur eine gewisse Rationalisierung, sondern auch
eine Einsparung von rund Fr. 25,000.— erreicht.

* * *

Die Offiziersrapporte in unsern Divisionen sind als wert-
volle Einrichtung unserer Milizarmee und freiwillig iibernom-
mene moralische Pflicht fiir jeden Offizier iiberall abgehalten
worden. Sie bilden nicht nur das duBerlich sichtbare Zeichen
einer erfreulichen Verbundenheit des Offizierskorps mit den
hohen Fiihrern unserer Armee, sondern vermitteln im Riick-
blick auf die abgelaufenen Wiederholungskurse wertvolle Er-
fahrungen und geben rechtzeitig die Absichten bekannt, die be-
ziiglich der Ausbildung im kommenden Wiederholungskurs
wegleitend sind. x % %

Der Umbau und die Erweiterung der Kaserne Frauenfeld
ist nunmehr beendet. Das modernisierte und in hygienischer
Hinsicht neuzeitlich verbesserte Gebdude ist bereits mit Trup-
pen belegt.

* * *

Ein bedauerlicher Ungliicksfall hat sich in der Mitr.-Re-
krutenschule 1/1 in Genf ereignet. Ein Walliser Rekrut wurde
durch einen SchuBl mitten in die Brust schwer verletzt. Der
Ungliicksfall spielte sich ab bei der durch den Leutnant am
Karabiner des Rekruten vorgenommenen Behebung einer
Storung. M.



	Militärisches Allerlei

